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Schulreisen - ein Risikofaktor?
VON PETER HOFMANN, LEITER FACHSTELLE SCHULRECHT

Das L/pg/ücF ^esc/ra/r /m September

2004. £/7?e 5c/7ü/2/asse aas c/er Foman-

d/'e wo//fe /'/7 FranFre/'c/; e/'ne /Ca/'aF- and

Faaew/ocbe verbr/'p/fe/?. 21a? AaAraaffs-

fa^^/a^ea d/'e Scbd'/er /a derArdècbe

bade//. Dabe/' werde e/'a /5-yabr/ger

Scbé'/er von der S/römopg- ar/'f^ea/ssea

end erfraz/F. ße/' der SAaafaafeasacAaa^

sfe///e s/'cb beraos, class das Opfer

n/cbf ^eaä^eadgof sc/)w/a7a?ea toaate.

Dea Faaße /raffe den /'n? l/orfe/d vom

Spoaf/e/raea daacA^efä/rafea Scbw/'mm-

fesf a/'c/rf desfaadea, ebenso aac/r dae/

we/'tere /W/'fsc/rä/ea. D/'esea Omsfand war

dea F/assea/e/rapeasoa so y'edocb n/'cbf

beFannf. Der Sporf/ebrer, we/cberam

Lager a/'c/rf fe/'/aa/rar, /raffe //ra /ed/g//'cb

pea £-/Wa/7 dart/ber /a/oaar/eaf, dass d/'e

wer Scbö/er dea Fest aar ar/'f genögend

abso/v/'ert /rà'ffea aad de/' /'bnen daaaar

grössere l/oas/cdf eafoadea//'c/r se/.

/ar September 20/0 i/eaaafe/7fe das

Sfaafgea/cdf von Vi/eadoa d/'e /.e/rapea-

soa /a zwe/'fer /asfaaz wegen fa/ra-

/äss/ger 7"öfaa^ za e/'aea ded/'a^fea

Ge/dsfrafe von 30 7agessäfzea à 700

FranFen. Dea edea/a//s angeF/agfe

Spoaf/e/raea werde fae/^espaocdea. Das

Gea/'c/rf Farn zaar Scb/ess, dass d/'e se/ra

erfahrene dedapeasoa e/'ae r/d/aarad/e

A/acb/ass/gFe/'f// aa dea Fagge/egf /rade.

So dade s/'e Fe/'ne S/'cdea/re/'fsaawe/'-

sengen gegeben aad aac/r a/'c/rf ver-

dofea dea F/ass za ädeapaeaea, obwob/

s/'e d/'e Sfaöaraa^-^eFaaaf Trade. D/'e

de/rapeasoa /raffe v/'e/mebr/'m Adsfaad

i/oa etwa 50 /Wefeaa, Fofos von dea

ßadeadea ^earac/rf, a/s dea (Ma//ge-
sc/ra/r. Laet Gea/'c/rf w/'ege d/'esea Fe/r/ea

sc/r wea aad se/' aac/r e/'aea fade//osea

de/raea/aafda/ra aarso ädeaaascdeadea.

D/'e de/rapeasoa Trade daar/'f /dae /lad-

Solche Nachrichten motivieren nicht

sonderlich, die anstehenden Schul-

reisen und Klassenlager für den

Sommer zu planen. Die Frage stellt sich,

ob man als Lehrperson bei der Durch-

führung von Exkursionen mit einem

Bein im Gefängnis steht? Der obige Fall

stellt die ganz grosse Ausnahme dar

und sollte Lehrpersonen unter keinen

Umständen davon abhalten, diese

pädagogisch wertvollen Exkursionen

nicht mehr durchzuführen. Jährlich

finden tausende von Schulreisen und

Lager statt und ganz selten kommt es

zu gravierenden Unfällen.

An erster Stelle steht eine
seriöse Planung.

Falls wirklich einmal ein tragisches

Ereignis geschieht, kommt es in aller

Regel nicht zu einer Verurteilung einer

Lehrperson, sofern die Lehrpersonen

die notwendigen Vorsichtsmassnahmen

ergriffen haben. An erster Stelle steht

eine seriöse Planung. Die Route muss

den körperlichen Fähigkeiten sowie

dem technischen Können der Kinder

angepasst sein. Das Schuhwerk ist zu

prüfen. Gleiches gilt für die weitere Aus-

rüstung wie Regenjacke, Sonnenhut und

Creme. Zwingend ist vor einer Schul-

reise das Gebiet zu rekognoszieren.

Ha

Dazu gehört, dass die fragliche Route

zeitnah vor dem Ausflug abgelaufen

wird. Nur so können allfällige Gefahren

erkannt werden. Dies ist gerade in

Berggebieten wichtig, da durch Umwelt-

einflösse Wege sich teilweise ändern

oder unpassierbar werden.

Der Ausflug beginnt im

Schulzimmer.

Bereits im Schulzimmer und unmit-

telbar vor Beginn des Ausfluges sind

die Regeln erneut bekannt zu geben.

Regelverstösse sind konsequent zu

ahnden. Den Schülern sollte gerade

bei längeren Ausflügen ein Notfallzettel

mit Verhaltensanweisungen bei Gefahr

mitgegeben werden. Auf diesen Zettel

gehören die Handynummern der Lehr-

person, der Begleitung sowie die Num-

mer 144 für medizinische Notfälle. Es

ist darauf zu achten, dass ausreichend

erwachsene Personen die Schülerinnen

und Schüler begleiten. Diese Begleit-

personen sollten körperlich fit sein

und je nach Art des Ausfluges über die

Fähigkeit von Ersthilfemassnahmen ver-

fügen, um entsprechend unterstützen

zu können. Konkret heisst dies, dass bei

einem Badeausflug eine Begleitperson

gut schwimmen kann. Ein SLRG-Brevet

oder eine J+S Leiterausbildung ist für



19

diese jedoch nicht notwendig. Die

Anzahl Begleitpersonen hängt von der

Anzahl Schüler und deren Verhalten

im Regelunterricht ab. Jedoch nimmt

mindestens eine weitere Begleitperson

nebst der Lehrperson am Ausflug teil.

Zur Vorbereitung von Anlässen ausser-

halb des Schulhauses stellt das Bundes*

amt für Unfallverhütung zahlreiche

Unterrichtsreihen zur Verfügung'. Trotz

seriöser Vorbereitung und Durchfüh-

rung kann einmal ein Unfall geschehen.

Gesetz über die Staatshaftung
schützt Lehrpersonen.

Die Lehrpersonen und deren Begleit-

personal sind jedoch hervorragend

geschützt. Im Wissen, dass jedem bei

der Arbeit einmal ein fahrlässiger Fehler

unterlaufen kann, kennt der Kanton

Graubünden eine spezielle gesetzliche

Regelung. Das Gesetz über die Staats-

haftung schützt Lehrpersonen und

deren Begleitpersonal vor Flaftungsan-

Sprüchen Dritter. So können die Eltern

eines verunglückten Jugendlichen nicht

direkt die Lehrperson haftbar machen

und Schadenersatz sowie Genugtu-

ung fordern. Grundsätzlich haftet bei

Primär- und Oberstufenlehrpersonen
die Gemeinde und bei kantonalen

Lehrpersonen der Kanton für Schäden,

welche diese in Ausübung dienstlicher

Tätigkeiten Dritten widerrechtlich

zugefügt haben. Unter dienstliche

Tätigkeiten fallen sämtliche Anlässe,

welche in einem Zusammenhang mit

der Schule stehen. Dies sind Schul-

reisen, Exkursionen etc., aber auch die

freiwillige Teilnahme einer Klasse an

einem Sportturnier unter der Leitung
einer Lehrperson. Sinnbildlich kann von

einer Chinesischen Mauer gesprochen

werden, die das Vermögen von Lehrper-

sonen schützt, weil den Geschädigten

kein direktes Klagerecht zusteht. Ein

allfälliger Schaden wird daher vom

jeweiligen Gemeinwesen bezahlt.

«Eine solche Dummheit lässt
sich nicht versichern.»

Dieses Gesetz kennt jedoch eine wich-

tige Ausnahme. Handelt die Lehrperson

vorsätzlich, d.h. mit Absicht oder grob-

fahrlässig, so kann das Gemeinwesen

einen sogenannten Rückgriff auf das

Vermögen vornehmen. Solche Fälle

kommen in der Praxis jedoch überaus

selten vor. Grobfahrlässigkeit ist dann

anzunehmen, wenn jemand bei einem

Ausflug sämtliche rote Ampeln über-

sieht. Beispielsweise werden die Kinder

alleine ins Schwimmbecken geschickt,

währenddessen die Lehrperson mit der

Begleitung im Restaurant einen Kaffee

trinkt. Eine solche Dummheit lässt

sich nicht versichern: In solchen Fällen

machen die meisten Versicherungen

geltend, das Verhalten sei eventualvor-

sätzlich. Übersetzt bedeutet dies, man

hat das Risiko in Kauf genommen, aber

gehofft, dass nichts passiert. Das Urteil

im obigen Fall ist aus juristischer Sicht

für die betroffene Lehrperson als sehr

hart zu werten. Bei ähnlichen Fällen

kam es jeweils zu Freisprüchen. Grund-

sätzlich gilt, dass bei Beachtung der

genannten Grundsätze und bei Wahrung

der notwendigen Vorsicht Schulreisen

keine rechtliche Gratwanderung sind.

' www.bfu.ch/Prävention für Schulen

www.lch.ch

www.schulreise.org

www.exkursion.org

Rechtlich korrekt handeln im
Schulalltag
«Recht handeln - Recht haben» aus dem Ver-

lag LCH ist eine wertvolle Orientierungshilfe

für rechtlich heikle Situationen im Berufs-

alitag. Der Autor geht dabei von konkreten

Fällen aus dem Schulalltag aus.

Peter Flofmann: «Recht handeln - Recht haben»,

2010, Verlag LCH, 82 Seiten A4; Fr. 32.80 (Mit-

glieder LCH 10% Rabatt).

Bestellungen an:

LCH-MehrWert, Ringstrasse 54, 8057 Zürich,

Telefon 044 315 54 54, Fax 044 311 83 15,

adressen@lch.ch

fachstelle schulrecht gmbh
www.schulrecht.ch d/e ftechfsberater/h

schulpersonal.ch gmbh

...die Personalvermittlerin

Der Autor

Peter Hofmann ist Jurist,

Primarlehrer und ehe-

maliger hauptamtlicher

Schulratspräsident. Er

leitet die vom Staat

unabhängige «fachstelle

schulrecht».

Kontakt: fachstelle schulrecht gmbh, Golder-

mühlestrasse 2, 9403 Goldach, Tel. 071 845 16 86,

Fax 071 845 16 87, info@schulrecht.ch,

www.schulrecht.ch.
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